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Wie das vom BMUV vorgelegte Eckpunk-
tepapier aufführt, fallen in Deutschland 
jedes Jahr mehr als 200 Millionen Tonnen 
mineralische Abfälle an – und bilden da-
mit den größten Abfallstrom in Deutsch-
land. Die überwiegende Masse minerali-
scher Abfälle fällt bei Bau- und Abbruch-
tätigkeiten in Form von mineralischen 
Bau- und Abbruchabfällen an. Dazu gehö-
ren allen voran Boden und Steine sowie 
der beim Rückbau von Gebäuden und 
Bauwerken anfallende Bauschutt. 

Die Bundesregierung möchte mit der 
geplanten Abfallende-Verordnung – im 
Einklang mit der Ersatzbaustoffverord-
nung – erreichen, dass die Vermarktung 
von MEB als hochwertige und qualitäts-

gesicherte Recycling-Produkte erleich-
tert und gefördert wird. MEB sollen als 
Bestandteile von technischen Bauwerken 
Verwendung finden, aber auch in Berei-
chen eingesetzt werden, die noch nicht 
von der ErsatzbaustoffV abgedeckt sind, 
einschließlich des Einsatzes im Garten- 
und Landschaftsbau. 

Vorgaben des KrWG
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz regelt in 
§ 5 KrWG Näheres zum Ende der Abfall-
eigenschaft und setzt damit Vorgaben 
aus Artikel 6 der Abfallrahmenrichtlinie 
(Richtlinie 2008/98/EG) um. Gemäß § 5 
Absatz 1 KrWG endet die Abfalleigen-
schaft eines Stoffes oder Gegenstandes, 
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INHALT Abfallende-Verordnung für 
mineralische Ersatzbau-
stoffe: Eckpunktepapier 
vorgelegt
Seit dem 1. August 2023 setzt die Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) ei-
nen bundesweiten Rahmen für die Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe 
(MEB). Was bislang aber fehlt, ist eine Regelung zum Abfallende dieser Stoffe, mit 
denen sie den Status als Nicht-Abfall zuerkannt bekommen. Ohne eine entspre-
chende rechtliche Vorgabe verbleiben Ersatzbaustoffe bis zum Einbau im Abfall-
recht, so dass auch die damit verbundenen Verpflichtungen, z.B. zu Transport 
und Lagerung, erhalten bleiben. Auch bestehen aufgrund der Abfalleigenschaft 
von MEB häufig Vorurteile und Bedenken seitens der Verwender. Damit sich MEB 
als gleichwertige Bauprodukte am Markt durchsetzen können, bedarf es daher 
dringend einer konkretisierten Regelung zum Abfallende von MEB. Als ersten 
Schritt hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz (BMUV) im Dezember 2023 ein Eckpunktepapier vorge-
legt, das die Erarbeitung einer Abfallende-Verordnung für bestimmte MEB vor-
bereiten soll.
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